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Gesetzesinitiative zur Windkraft 

Beabsichtigt eine Einschränkungsmöglichkeit der Privilegierung der 
Windkraft im BauGB durch Landesrecht 

 durch höhenbezogene Regelung von Mindestabständen zur 
Wohnbebauung)  

 muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen 

 Gewährleistung eines gerechten Ausgleichs berührter öffentlicher 
Belange (Ausbau erneuerbare Energien versus optische Wirkung) 

 Faktor 10 als maximale Obergrenze höhenbezogener Mindestabstände 
(z.B. Windrad 180 m Gesamthöhe  Mindestabstand maximal 1.800 m) 

 

 
 

 

Inhalt der Gesetzesinitiative 

vgl. Bundesratsdrucksache 569/13 (vgl. auch Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung) 
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Gesetzesinitiative zur Windkraft 

• Im Wesentlichen Hinweise zur Genehmigung von konkreten 
Einzelprojekten 

• Grundsätzliches zur Vorgehensweise bei Regionalplanung  

• Es sind möglichst konsensuale Lösungen im Sinne der Bundesrats-
Initiative anzustreben. 

• Keine vollendeten Tatsachen schaffen. 

Ministerialschreiben zur Umsetzung 

vgl. Schreiben des StMUG, StMI, StMWIVT vom 07.08.2013 
und des StMUG, StMI vom 30.08.2013 
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Gesetzesinitiative zur Windkraft 

2. Abstandsflächen bei Windkraftanlagen 

a) Die Staatsregierung geht davon aus, dass die Bundesregierung dabei die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte Länderöffnungsklausel zur Genehmigung von 
Windkraftanlagen im BauGB initiiert. 

b) Die Staatsregierung wird dann unverzüglich einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Landesbau- und Landesplanungsrechts vorlegen, um baldmöglichst von der 
Länderöffnungsklausel im BauGB Gebrauch machen zu können. 

c) Nach dem Beschluss der Bundesregierung wird die Staatsregierung eine 
Vertrauensschutzregel formulieren.  

3. Verbindlicherklärung von Regionalplänen 

Die Staatsregierung nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass das Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat die Regionalpläne der Industrieregion 
Mittelfranken (15. und 17. Änderung) sowie der Region Landshut für verbindlich erklären will. 

 

Beschluss des Bayerischen Kabinetts vom 13.01.2014: 

vgl. Pressemitteilung der Bayer. Staatskanzlei Nr. 8 vom 13.01.2014 
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Gesetzesinitiative zur Windkraft 

• Genehmigung von einzelnen Windrädern nicht Gegenstand der regionalplanerischen 
Regelung, sondern nur Sicherung von Flächen, die grundsätzlich für die Windkraftnutzung 
geeignet sind (als zwingende rechtliche Voraussetzung für den Ausschluss anderer Teile 
der Region). 

• Erst in Genehmigungsverfahren für konkrete Anlagen innerhalb der Vorranggebiete erfolgt 
Prüfung, an welchem Standort und bis zu welcher Höhe Windkraftanlagen zulässig sind. 
Gem. Kabinettsbeschluss: Vertrauensschutz für konkrete Projekte nur bis zu einem noch 
zu bestimmenden Stichtag. 

• Direkte Auswirkungen möglicher neuer rechtlicher Rahmenbedingungen sind derzeit nicht 
abschätzbar:  
 offene Fragen bei der Umsetzung (auch im Hinblick auf die Verbindlicherklärung) 
 ggf. Fortschreibung des Regionalplans durch RPV notwendig 

Bedeutung für die Regionalplanfortschreibung 
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Verfahrensunterlagen 
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Durchführung 

• vom 01. September bis 21. Oktober 2013 (Terminverlängerungen) 

• über 400 durch den Regionalen Planungsverband (RPV) Beteiligte  
sowie die Öffentlichkeit 

 

Anhörungsverfahren 

Resonanz 
insgesamt 89 Stellungnahmen (zum Vergleich: 1. Anhörungsverfahren: 300), 
davon: 

• 26 Mitglieder RPV 

• 52 Träger öffentlicher Belange, Behörden, „Nachbarn“ (Kommunen, 
Regionen, Österreich), Versorgungsunternehmer, Netzbetreiber usw. 

• 11 aus der Öffentlichkeit 
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Ergebnisse des Anhörungsverfahrens 
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Ergebnisse des Anhörungsverfahrens 

Schwerpunkte: 

1. Grundsätzliches zu Vorgehen und Methodik  

2. Generelle Forderungen zu einzelnen Flächen 

3. Siedlungswesen und Siedlungsabstände 

4. Wasserwirtschaft 

5. Naturschutz 

6. Sonstige Belange (Denkmalschutz, Luftverkehr, Bundeswehr, 
Wetterdienst u.a.) 
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Grundsätzliches zu Vorgehen und Methodik 

Einverständnis durch eine Reihe der Beteiligten, aber auch: 

Allgemeine Kritik / Forderungen: 

• Einschränkung der gemeindlichen Planungshoheit (Soyen) 

• Zurückstellung des Verfahrens aufgrund Gesetzesinitiative (Tuntenhausen) 
bzw. Berücksichtigung der Ministerialschreiben  

• Mangelnde Eignung der Referenzhöhe von 140 m als 
Bemessungsgrundlage für Windkraftpotenzial 

• Prüfung auf generelle Notwendigkeit von „weißen Flächen“ nach Einführung 
von Vorbehaltsgebieten 

• Mindestanteil von 1 % der Regionsfläche an Vorrang-/Vorbehaltsgebieten 

• Forderung nach Beteiligung der Nachbargemeinden 
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• Steuernder Eingriff in Privilegierung (§ 35 BauGB) 
• Gesamträumliches Konzept (schlüssig und nachvollziehbar) 
• Windkraft regionsweit substanziell Raum verschaffen  
     ausreichend Vorranggebiete 
     regional einheitliches Vorgehen 

• Verteilung der Gebiete (auch der weißen Flächen): 
 Folge rechtlich und planerisch zwingender Kriterien 
 Beschlüsse zu Wohnbauflächen in Ortslage, Erholungslandschaft Alpen  

• Stand der Technik: moderne Windkraftanlagen mit Nabenhöhe bis 150 m  
 geeignete Bemessungsgrundlage für Windkraftpotenzial 

• Nachbarkommunen und Länder wurden beteiligt 
 

Regionalplanerische Bewertung 

Insgesamt keine neuen Erkenntnisse, die Änderung des Entwurfs veranlassen.  

Grundsätzliches zu Vorgehen und Methodik 
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Generelle Forderungen zu einzelnen Flächen 

Forderungen nach Änderung einzelner konkreter Flächen, u.a.: 

• Weiße Fläche bei Biburg ist neu im Entwurf und soll entfallen (Trostberg) 

• Streichung der weißen Fläche in Tuntenhausen (u.a. wegen Flugplatz, 
Überschwemmungsgebiet) 

• Wiederaufnahme des im 1. Entwurf enthaltenen VRG 44 (Tittmoning) 

• Aufnahme eines VRG in Obing „Scheitzenberg“ 
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Generelle Forderungen zu einzelnen Flächen 

Weiße Fläche Trostberg 

• War bereits im ersten Entwurf enthalten.  

• Weiße Fläche verbleibt, da nach einheitlichem Planungskonzept und 
Berücksichtigung betroffener Belange (Flugplatz) weder Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet noch Ausschlussgebiet möglich ist. 

Weiße Fläche Tuntenhausen 
• Weiße Fläche verbleibt, da nach einheitlichem Planungskonzept und 

Berücksichtigung betroffener Belange (Flugplatz und Überschwemmungs-
gebiet gemäß RP) weder Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet noch Ausschluss-
gebiet möglich ist. 

• Pauschale Festsetzung als Ausschlussgebiet wäre nicht sachgerecht. 

Regionalplanerische Bewertung 
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Ehemaliges VRG 44 

Festlegung des ehemaligen Vorranggebietes 44 als Ausschlussgebiet erfolgte 
aufgrund der starken Häufung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im räumlich 
engen Zusammenhang um westliche Ortsteile der Stadt Tittmoning. Ausschlag-
gebend waren Flächengröße, Windpotential, offene Lage in der Landschaft und 
Belange der Denkmalpflege.  

 Aufgrund der Ergebnisse dieses Anhörungsverfahrens keine Neubewertung 
veranlasst. 

Scheitzenberg 

• Ausführliche Diskussion am 30.07.2013  

• Interesse eines Projektträgers überwiegt nicht die dem Kriterium zugrunde 
liegenden Planungsabsichten für den Puffer von 800 m um Wohnbauflächen 
in Ortslage. In der regionalplanerischen Abwägung unterliegt der konkrete 
Verwirklichungswillen gegenüber dem pauschalen Ausschluss.  

 Folge: Gebiet am Scheitzenberg verbleibt als Ausschlussgebiet. 
 

Generelle Forderungen zu einzelnen Flächen 
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Siedlungswesen und Siedlungsabstände 

Allgemeine Kritik / Forderungen: 
• Kritik wegen Nicht-Einhaltung der Abstandskriterien zu Siedlungen gemäß 

Planungskonzept 

• Forderung nach einheitlichen Abständen zu allen bewohnten Gebäuden 
Abstand von einheitlich 800 m von jeglicher Bebauung / zu jeglicher 
Wohnbebauung (aus Gründen der Gleichbehandlung) (Unterreit) 

Einzelforderungen: Ablehnung von VRG bzw. größere Abstände zu Ortsteilen 
• Pläne zur Ortsentwicklung am Hauptort (Pittenhart) 

• allgemeine Überlegungen zur Neuausweisung von Gewerbegebieten (Traunreut) 

• mögliche Beeinträchtigung spezieller Einrichtungen (Altenheim, integrativer 
Kindergarten) (Obing) 

• Abstandserhöhung zur Wohnbebauung auf 800 m im konkreten Einzelfall 
(Sonnendorf in Halfing) 
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      "Kompromisslösung" des Planungsverbands:  
      Kriterium der Wohnbauflächen in Ortslage = 
      Flächen im 500m- bis 800m-Radius um diese als Ausschluss, 
      um Bevölkerung nicht übermäßig zu beeinträchtigen und den kommunalen      
      Entwicklungsspielraum für weitere (Wohn)Siedlungsentwicklung zu erhalten. 

Siedlungswesen und Siedlungsabstände 
Regionalplanerische Bewertung 

Grundlage der Abstandsflächen: 

Minimalwerte durch Windenergieerlass (GemBek vom 20.12.11: "Hinweise zur 
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Bayern") und TA Lärm 

 Pauschale Erhöhung der Abstände möglich,  
 aber nur, soweit noch substantiell Raum für Windenergie besteht. 

     Vereinheitlichter 800m-Abstand würde das verfügbare Flächenpotential zu  
         stark verringern. 

Spannungsverhältnis zwischen der Ausweisung von Vorranggebieten und 
der gemeindlichen Siedlungsentwicklung  
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Siedlungswesen und Siedlungsabstände 

Gleicher Maßstab ist an alle konkrete Einzelforderungen zu stellen: 

• Berücksichtigung nur bei Besonderheiten oder konkreten Plänen 

• Einzelfälle mit Fachbehörden (Immissionsschutz) abgestimmt 

• Abstandsflächen wurden nochmals überprüft 
 
Insgesamt keine neuen Erkenntnisse, die eine neue, abweichende 
Bewertung zur Folge hätte (im Einzelnen: vgl. Auswertungstabelle). 
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Wasserwirtschaft 
• Kritik an Überschneidung von Vorranggebiet (VRG) Windkraft mit Zonen III von 

Wasserschutzgebieten (WSG) und wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten (Trinkwasser)  

• Hinweise auf geplante WSGs 

Grundsätzliches Ziel: Überschneidungen von VRG mit WSG Zone III bzw. Vorranggebieten 
Wasserversorgung zu vermeiden.  

Aber: insgesamt geringes Potential an grundsätzlich für Windkraft geeigneten Flächen  

 Einzelfallentscheidung in Abstimmung mit Wasserwirtschaftsverwaltung  
Ausgangspunkt: Vorranggebiete dienen (nur) der Flächensicherung. Auswirkungen eines 
Windkraftprojektes abhängig vom konkreten Standort, Überdeckung des Grundwassers, 
der Gründung. 

 Vorranggebiete für Windkraftnutzung in Überschneidungsbereichen nur dort festgelegt, wo 
nach dem aktuellen Kenntnisstand keine Konflikte mit dem festgelegten Nutzungsvorrang 
Trinkwasserschutz zu erwarten sind ( klarstellende Fußnote in der Begründung) 

 Andernfalls (wie bei geplanten WSGs) nur Vorbehaltsgebiet möglich oder es verbleibt 
weiße Fläche 

Regionalplanerische Bewertung: 
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Naturschutz 

• Hinweis zu Überlagerung mit Schutzgebieten (z.B. FFH-Gebiet)  

• Artenschutz: Hinweise zu konkreten Lebensräumen (u.a. bei VRG 49) 

• Landschaftsbild: 
-  Hinweis auf potenzielle Beeinträchtigungen prägender  
   Landschaftsstrukturen (u.a. Nachbarlandkreis EBE) 
-  Bedenken gegen VRG aufgrund Auswirkungen auf Naherholung  
   (u.a. Nussdorf) 

• Keine Überlagerung mit Schutzgebieten 
• Landschaftsbild: 

Grundlage der Regionalplanfortschreibung: abgestimmte Landschaftsbild-
Bewertung der Fachbehörden (einschließlich Naherholung und Wirkungen in 
benachbarte Gebiete) 

• Alle Gutachten und Hinweise zum Artenschutz wurden durch die höhere 
Naturschutzbehörde geprüft. 

Regionalplanerische Bewertung: 
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Naturschutz 

Artenschutzfachliche Prüfung der Flächen:  

Vorgehen entspricht Vorgaben des Windkrafterlass für die Regionalplanung 

Strenger fachbehördlicher Maßstab, um auf Ebene des Regionalplans 
Ausschluss zu begründen: 
 Voraussetzungen hierfür:   
        - Bereiche mit herausragender Bedeutung für den Vogel- und  
          Fledermausschutz,  
        - hohe Wahrscheinlichkeit der Erfüllung artenschutzrechtlicher  
          Zugriffsverbote nach BNatSchG. 
 

Insgesamt keine neuen Erkenntnisse, die eine Neubewertung bzw. 
Änderung des Entwurfs aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlich 
machen würde  
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Sonstige Belange 
Denkmalschutz:  
grundsätzliche Bedenken aufgrund benachbart liegender 
landschaftsprägender Denkmäler  
 Bewertung erst bei konkreten Angaben zu WKA möglich 

 

Forderung nach Abständen bzw. allgemeine Hinweise v.a. zu: 

• Luftverkehr 

• Bundeswehr (Standortübungsplatz) 

• Infrastruktur (u.a. Energieleitungen, Verkehrswege, Richtfunk) 

Detailprüfungen – einschließlich Abstandsregelungen zu Einrichtungen und 
Abbau sowie denkmalpflegerische Beurteilung – erfolgen im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren zu konkreten Projekten. 
Insgesamt keine neuen Erkenntnisse, die eine Änderung des Entwurfs zur 
Folge hätte. 

• Wetterdienst 

• Bodenschatzabbau 

Regionalplanerische Bewertung: 
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Ergebnisse des Anhörungsverfahrens 

vorliegender Entwurf  
Stand: 11.12.2013 
 
Vorranggebiete 
Anzahl: 62 
Anteil an Regionsfläche: ca. 0,6% 
Größe: 3.147 ha  
Vorbehaltsgebiete 
Anzahl: 9 
Anteil an Regionsfläche: ca. 0,1% 
Größe: 335 ha  
Ausschlussgebiet 
Anteil an Regionsfläche: ca. 99,1% 
Größe: 518.020 ha  
„weiße Fläche“ 
Anteil an Regionsfläche: ca. 0,2% 
Größe: 1.009 ha  

Beschlussempfehlung: 
Keine Änderung des Entwurfs 
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Substanziell Raum für die Windkraft 

Rechtsprechung verlangt ein planerisches Gesamtkonzept, das der 
Windkraft in substanzieller Weise Raum verschafft. 

Wird der Entwurf dieser Forderung gerecht? 

 Entwurf stellt ein schlüssiges Planungskonzept dar und folgt 
einem regionsweit einheitlichen Vorgehen. 

 Substanziell Raum für Windkraft: 
Bemisst sich an der konkreten Situation des Planungsraums. 
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Substanziell Raum für die Windkraft 
Besonderheiten der Region 18: 
• Sie zeichnet sich durch eine disperse Siedlungsstruktur (Streubebauung) und 

eine Vielzahl von Schutzgebieten usw. aus.  
• 94 % der Regionsfläche kommt aufgrund „harter“ Tabukriterien oder einem zu 

geringen Windpotential (< 5 m/s) nicht für Windkraftnutzung in Frage.  
• Höchste landschaftliche Qualitäten  

(einschl. Ausrichtung der Blickbeziehungen auf Alpen). 
• Alpenraum Zone A und B zum Ausschluss gewichtet 

(Gründe: naturschutzfachlich qualitativ und flächenmäßig bedeutsame 
Gebiete, sensibler Natur- und Landschaftsraum, kulturelles Erbe, besondere 
touristische Bedeutung). 

• Gleichwohl Prüfung einzelner Flächen (z.B. Teisenberg) der Alpenzonen A und 
B auf mögliche Eignung 
 fachliche Belange (z.B. Artenschutz) sprechen gegen VRG. 

• Auch Landschaftsräume mit hoher landschaftlicher Qualität wurden als 
Suchflächen herangezogen (z.B. landschaftliche Vorbehaltsgebiete). 
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Substanziell Raum für die Windkraft 

Ausgehend von der 
verbleibenden Fläche 
werden rund 10,5 % 
Positivflächen in Form von 
Vorrang- und Vorbehalts-
flächen (davon 9,5 % als 
Vorranggebiete) festgelegt.  

„harte“ Tabukriterien oder  
ein zu geringes Windpotential  
(< 5 m/s) 
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Fortschreibungsentwurf 
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1. Änderungsbegründung 

• Anlass, Grundlage und Ziel der 
Planung 

• Ausführungen zur Frage, ob der 
Windkraft „substanziell Raum“ 
verschafft wird. 
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• § 1 Ergänzung in Kapitel B V 7  
(Energieversorgung) 

• § 2 Streichung der bisherigen Regelung 
in B I 2 (Natur und Landschaft) 

2. Verordnung (Ziele, Grundsätze) 
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2. Verordnung (Ziele, Grundsätze) 
• 7.2.3 (G) vorausschauende Standortplanung bei der Errichtung von 

Windkraftanlagen 
 keine unzumutbaren Belästigungen der Bevölkerung 
 keine erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt, Landschaft usw. 

• 7.2.4 (Z) Festsetzung Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussgebiete 
 Vorranggebiete: Vorrang für Windkraftanlagen gegenüber konkurrierenden 

Nutzungen 
 Vorbehaltsgebiete: besonderes Gewicht gegenüber konkurrierenden 

Nutzungen 
 Benennung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
 Ausschlussgebiete: raumbedeutsame Windkraftanlagen sind 

ausgeschlossen 
 Ausnahme: bereits errichtete Windkraftanlagen 

• 7.2.5 (Z) Keine erheblichen Einschränkungen der Vorranggebiete durch 
Planungen im Umfeld 
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• Erläuterungen zu Vorgehen und 
Methodik der Fortschreibung 

 
 

3. Begründung 



Regionaler Planungsverband Südostoberbayern – Verbandsversammlung und Planungsausschusssitzung am 16.01.2014, Waldkraiburg 
Regionsbeauftragte, i.V. Thomas Bauer, Regierung von Oberbayern, Landes- und Regionalplanung Seite 32 

 

Umweltbericht (Stand: 30.07.2013) 

Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen:  

• Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch (Gesundheit und Erholung), 
Biologische Vielfalt (Tiere, Pflanzen und 
Landschaft), Boden, Wasser, 
Luft/Klima, Kulturelles Erbe/Sachwerte 
sowie deren Wechselwirkungen 

• Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Überwachung 
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Anlage: Zusammenfassende Erklärung 

1. Einbezug von Umwelterwägungen 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse von 
Umweltbericht und Anhörungsverfahren 

3. Prüfung von Alternativen 

4. Maßnahmen zur Überwachung 
erheblicher Umweltauswirkungen 



Regionaler Planungsverband Südostoberbayern – Verbandsversammlung und Planungsausschusssitzung am 16.01.2014, Waldkraiburg 
Regionsbeauftragte, i.V. Thomas Bauer, Regierung von Oberbayern, Landes- und Regionalplanung Seite 34 

 

Anlage zur Verordnung (Tekturkarte Windkraft) 

• Tekturkarte = Teil des 
Regionalplans 

• Lage und Umgriff der 
Vorrang-, Vorbehalts- und 
Ausschlussgebiete 

• Maßstab: 1:100.000 
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Inhalt Tekturkarte Windkraft 

Vorranggebiet mit Nr. 

Ausschlussgebiet 

sog. „weiße Fläche“ 
(keine Festlegung durch 
Regionalplan) 

Vorbehaltsgebiet mit Nr. 
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Erläuterungskarte Vorrang-, Vorbehaltsgebiete  
und „weiße Flächen“ 

• nur ergänzende 
Darstellung 

• gleicher 
Flächenumgriff wie 
Tekturkarte 

sog. „weiße Fläche“ 
(keine Festlegung durch 
Regionalplan) 
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Anlage zur Begründung (B I 2 Antennenträger) 

• Neue Bezeichnung: 
„Antennenträger“ statt 
„Windkraftanlagen und 
Antennenträger“ 

• Anpassung aus formalen Gründen 

• Abgrenzung wie bisher 
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Zusammenfassung 

• Anhörungsverfahren gem. Beschluss 30.07.2013 
durchgeführt und ausgewertet  

• Ergebnisse in Entwurf (11.12.2013) eingearbeitet 

• Vorlage eines entscheidungsreifen Entwurfs (16.01.2014) 

• Nächster Schritt wäre: 
Entscheidung durch Regionalen Planungsverband 
über den vorgelegten Entwurf 



Regionaler Planungsverband Südostoberbayern – Verbandsversammlung und Planungsausschusssitzung am 16.01.2014, Waldkraiburg 
Regionsbeauftragte, i.V. Thomas Bauer, Regierung von Oberbayern, Landes- und Regionalplanung Seite 39 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 


